
CTG e.V. Beitragsordnung 
 
 
Beitragsordnung des Classic Tetromino-Games Germany e.V. (gemäß §6.1 der Vereinssatzung). 
 
1.  Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Bei-

trägen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 
2.  Der Mitgliedsbeitrag wird von der Vorstandsversammlung beschlossen.  
 
3.   Die festgesetzten Beträge treten nach Beschluss der Vorstandsversammlung am 10.05.2022 in Kraft. 
 
4.   Jahresbeiträge: 
 

Beitrags-       Mitgliedsform               Beitragshöhe  
Klasse                 
 
01 Ordentliche Mitglieder        
  01a   Vollbeitrag       EUR    60,- 
  01b   Ermäßigter Beitrag      EUR    30,- 
02   Fördernde Mitglieder      EUR    60,- 
03   Ehrenmitglieder                  frei 

   
 
SchülerInnen, Studierende, Auszubildende und SozialhilfeempfängerInnen sind berechtigt den ermä-
ßigten Beitrag zu zahlen. Alle ermäßigten Beitragsformen müssen beantragt und der Anspruch mit ent-
sprechenden Unterlagen jährlich nachgewiesen werden.  

 
5. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen.  
 
6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch das festgelegte Abbuchungsverfahren bei Vereinsbei-

tritt und zum 1. Januar jeden Jahres. Abbuchungen sind nur vom Girokonto möglich. Ein Zahlungsver-
zug von drei Monaten kann als Verstoß gegen die Vereinsinteressen gewertet werden. 

 
7. Bei Vereinsbeitritt nach 1. Oktober des aktuellen Jahres besteht die Option nur die Hälfte des festge-

schriebenen Beitrages zu zahlen. Dies gilt ausschließlich für den ersten gezahlten Beitrag. 
 
8. In Einzelfällen kann durch einen Antrag beim Vorstand auf das SEPA-Lastschriftverfahren verzichtet 

werden und der Beitrag auf das Beitragskonto überwiesen werden.  
 
9. Beitragskonto: 

 
Name: Jakub Szymon Popp 
Bank: Commerzbank - GF comdirect 
IBAN: DE17 2004 1133 0182 1958 00 
 
Beim Verwendungszweck wird empfohlen den Namen des Vereinsmitglieds anzugeben, damit die 
Überweisung eindeutig zugeordnet werden kann. 

 
10. Der Vereinsaustritt ist nur entsprechend §5 der Satzung möglich. 
 
11. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der 

Mitglieder werden entsprechend des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert. 


